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Allgemeinverfügung 

 

 

Gegenstand Videoüberwachung mit der Möglichkeit der Personenidentifikation 

Zweck  Verhinderung von Übertretungen dank der präventiven Wirkung der 
Videoüberwachung; 

 Hilfe bei der Überführung der Täterschaft, sollten gleichwohl 
Übertretungen stattfinden; 

überwachtes Gebiet Oberstufenzentrum:  Innenhof und Umgebung der einzelnen 
Schulhäuser/ Trakte 

Schulhaus Rosenacker:  Pausenplatz inkl. Spielwiese und Hartplatz 

Schulhaus Kirchenfeld:  Pausenplatz und Spielwiese 

Kindergarten Blumenstrasse: Eingangsbereich und Spielwiese 

Kindergarten Neumühle: Eingangsbereich und Spielwiese 

Kindergarten Haini-Rennhas: Eingangsbereich und Spielwiese 

Jugendzentrum:  Eingangsbereich und Sitzplatz 

Garderobengebäude 
Dammweg:  Vorplatz 

Technisches Zentrum 
Marmorsäge TZM:  Tiefgarage und Vorplätze 

Rathaus:  Parkplatz und Vorplätze 

Gemeindewerkhof:  Entsorgungsstelle 

Freibad Seegarten:  Eingangsbereich, Kiosk und Liegewiese 

Hafen Rietli:  gesamtes Areal 

Dauer Durchgehende Überwachung (Tag und Nacht), wobei die Standorte nicht 
dauernd mit Kameras bestückt sind; 

Visionierung  Der Zugriff auf Videoaufnahmen erfolgt nur nach Vorfällen auf 
Anweisung des zuständigen Untersuchungsrichters; 

 Sämtliche Zugriffe auf das gespeicherte Bildmaterial werden 
protokolliert; 

Datensicherheit Die Videoaufnahmen werden verschlossen (Tresor Gemeindepräsident) 
aufbewahrt oder fortlaufend überschrieben, soweit der Speicher in der 
Kamera integriert ist; 

Aufbewahrung Die Aufzeichnungen werden nach spätestens 100 Tagen gelöscht oder 
fortlaufend überschrieben, soweit der Speicher in der Kamera integriert 
ist; 
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Rechtsmittel Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 43bis des Gesetzes über die 
Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1) innert 14 Tagen seit der 
Veröffentlichung Rekurs an das Sicherheits- und Justizdepartement des 
Kantons St. Gallen erhoben werden. 

 

Goldach, 12. September 2017 

Gemeinderat Goldach 

  

Dominik Gemperli 
Gemeindepräsident 

Richard Falk 
Gemeinderatsschreiber 

  


